
Information zu Richtlinie 2011 / 65 / EU RoHS-II (ElektroStoffV)
und Richtlinie 2015 / 863 / EU 

Mit der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten sind wir, als Hersteller und Inverkehrbringer von hochwertigen Kommunikationspro-
dukten für Behörden, Industrie und Handel, bestens vertraut.

CeoTronics überwacht die Richtlinie 2011 / 65 / EU (RoHS II), welche am 21. Juli 2011 in Kraft getreten 
ist und die Richtlinie 2015 / 863 / EU, welche am 24.06.2015 in Kraft getreten ist, um notwendige Infor-
mationen innerhalb der Lieferkette bereitzustellen. 

CeoTronics steht in engem Kontakt mit seinen Lieferanten um Änderung des Produktstatus zu Ände-
rungen der RoHS Richtlinie mit deren Ausnahmen zu überwachen. Der RoHS Konformitätsstatus wird 
regelmäßig erfasst und aktualisiert. CeoTronics ist bestrebt seine geschätzten Kunden rechtzeitig über 
jegliche Änderungen, welche uns von den Lieferanten übermittelt werden, in Kenntnis zu setzen. 
Somit wird sichergestellt, dass alle Produkte, die in den Geltungsbereich der RoHS Richtlinie fallen 
und ab dem 22.07.2019 auf den Europäischen Markt gebracht werden, mit den Vorgaben der RoHS 
Richtlinie konform sind.

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Informationen zur RoHS Konformität unserer Kommunikations-
produkte auf Informationen der jeweiligen Hersteller der eingesetzten Zukaufteile basieren.

Für Zukaufteile, welche bei der Herstellung unserer Produkte verwendet werden, liegen uns keine voll-
ständigen Materialdeklarationen vor. Wir können jedoch sicherstellen, dass alle gesetzlich vorgeschrie-
benen Informationen, welche wir von unseren Lieferanten erhalten, Ihnen auch zur Verfügung gestellt 
werden.

Die Informationen werden in gutem Glauben und ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass es uns aufgrund der Vielzahl unserer Produkte und Zukaufteile 
nicht möglich ist, kundenspezifische Fragebögen über Inhaltsstoffe und allgemeine Bestätigungen 
hinsichtlich Konformität zu unterzeichnen. Dies gilt insbesondere für Anfragen, die die gesetzlichen 
Vorgaben übersteigen. Gerne bestätigen wir Ihnen aber, dass CeoTronics sich stets umfassend an 
alle für CeoTronics in Deutschland und Europa geltenden Vorschriften, Normen und Gesetze hält.
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